
Gesetz vom ……….., mit dem das Burgenländische Pflichtschulgesetz 1995 geändert wird 

Der Landtag hat beschlossen: 

Das Burgenländische Pflichtschulgesetz 1995, LGBl. Nr. 36, zuletzt geändert durch das Gesetz 
LGBl. Nr. 56/2007, wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Promulgationsklausel lautet: 
„Der Landtag hat – teilweise in Ausführung der Grundsatzbestimmungen des Schulorganisationsge-

setzes, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 26/2008, des Pflichtschu-
lerhaltungs-Grundsatzgesetzes, BGBl. Nr. 1963/1955, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 
91/2005, des Schulzeitgesetzes 1985, BGBl. Nr. 77, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I 
Nr. 29/2008, des Minderheiten-Schulgesetzes für das Burgenland, BGBl. Nr. 641/1994, zuletzt geändert 
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 2/2008, sowie des § 2b des Religionsunterrichtsgesetzes, 
BGBl. Nr. 190/1949, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. Nr. 256/1993 – beschlossen:“ 

2. § 5 Abs. 8 lautet: 
„(8) In den Schuljahren 2008/09 und 2009/10 können an öffentlichen Volksschulen, Hauptschulen 

und Polytechnischen Schulen, die keine Praxisschulen gemäß § 1 Abs. 3 sind, Sprachförderkurse für 
mindestens acht als außerordentlich aufgenommene Schülerinnen und Schüler (§ 4 Abs. 2 lit a des Schul-
unterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 28/2008) eingerichtet 
werden. Sie dauern höchstens ein Unterrichtsjahr und können auch schulstufen-, schul- oder schulart-
übergreifend geführt werden. Über die Einrichtung von Sprachförderkursen entscheidet nach Maßgabe 
des hiefür verfügbaren Lehrpersonals der Landesschulrat.“ 

3. § 11 Abs. 3 lautet: 
„(3) Volksschulen sind grundsätzlich als selbständige Volksschulen zu führen. Je nach den örtlichen 

Erfordernissen können Volksschulklassen auch als 
1. Klassen, die einer Hauptschule oder einer Sonderschule angeschlossen sind, oder 
2. Expositurklassen einer selbständigen Volksschule 
geführt werden.“ 

4. Der bisherige Abs. 3 des § 11 erhält die Absatzbezeichnung „(4)“. 

5. Der bisherige Abs. 4 des § 11 erhält die Absatzbezeichnung „(5)“; er lautet: 
„(5) Über die Organisationsform gemäß Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 3 Z 1 und 2 und Abs. 4 entscheidet 

nach den örtlichen Verhältnissen die Landesregierung nach Anhörung des Schulforums, des Schulerhal-
ters und des Bezirksschulrates (Kollegium).“ 

6. § 15 Abs. 1 lautet: 
„(1) Hauptschulen sind grundsätzlich als selbständige Hauptschulen zu führen. Je nach den örtlichen 

Erfordernissen können Hauptschulklassen auch als   
1. Klassen, die einer Volksschule, einer Sonderschule oder einer Polytechnischen Schule angeschlossen 
sind, oder 
2. Expositurklassen einer selbständigen Hauptschule 
geführt werden.“  

7. Die bisherigen Abs. 1 und 2 des § 15 erhalten die Absatzbezeichnungen „(2)“ und „(3)“. 

8. Der bisherige Abs. 3 des § 15 erhält die Absatzbezeichnung „(4)“; er lautet: 
„(4) Über die Organisationsform gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 2 und 3 entscheidet die Landes-

regierung nach Anhörung des Schulforums, des Schulerhalters und des Bezirksschulrates (Kollegium).“ 



9. § 17 Abs. 1 erster Halbsatz lautet: 
„(1) Die Zahl der Schülerinnen oder Schüler in einer Klasse der Hauptschule darf 25 (in einer zwei-

sprachigen Hauptschulklasse 18) nicht übersteigen und soll 20 (in einer zweisprachigen Hauptschulklasse 
9) nicht unterschreiten;“ 

10. § 17 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 
„In Klassen, in denen Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam mit Kindern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden, darf die Höchstzahl der Schülerinnen oder Schü-
ler von 25 (in einer zweisprachigen Hauptschulklasse 18) nicht überschritten werden.“ 

11. In § 21 Abs. 1 wird die Zahl „14“ durch die Zahl „13“ ersetzt. 

12. § 23 Abs. 1 lautet: 
„(1) Polytechnische Schulen sind grundsätzlich als selbständige Polytechnische Schulen zu führen. Je 

nach den örtlichen Erfordernissen können Klassen der Polytechnischen Schule auch als 
1. Klassen die einer Volksschule, einer Hauptschule oder einer Sonderschule angeschlossen sind, oder 
2. Expositurklassen einer selbständigen Polytechnischen Schule 
geführt werden.“  
13. § 23 Abs. 3 lautet: 

„(3) Über die Organisationsform gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 2 entscheidet die Landesregie-
rung nach Anhörung des Schulforums, des Schulerhalters und des Bezirksschulrates (Kollegium).“ 

13a.  § 38 Abs. 4 erster Satz lautet: 

„Für Hauptschulen und Hauptschulklassen mit besonderer Berücksichtigung vor allem der musischen 
oder sportlichen Ausbildung sowie für Hauptschulen, an denen ein Modellversuch gemäß § 7a Schulor-
ganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 26/2008, durchge-
führt wird, können eigene Schulsprengel (Berechtigungssprengel) vorgesehen werden, für die Abs. 3 
erster Satz nicht gilt.“ 

14. In § 47 Abs. 3 erster Satz wird der Satzpunkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Wortfolge 
angefügt: 

„dies gilt nicht für Hauptschulen, an denen ein Modellversuch gemäß § 7a Schulorganisationsgesetz, 
BGBl. Nr. 242/1962 zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 26/2008, durchgeführt wird.“ 

15. § 48 Abs. 6 lautet: 
„(6) Der Landesschulrat hat in jedem Unterrichtsjahr zwei Schultage durch Verordnung schulfrei zu 

erklären; soweit zwingende örtliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen, sind hiebei jene Tage zu 
wählen, die gemäß § 2 Abs. 5 dritter Satz Schulzeitgesetz 1985, BGBl. Nr. 77, zuletzt geändert durch das 
Gesetz BGBl. I Nr. 29/2008, für Bundesschulen schulfrei erklärt wurden. Außerdem kann das Klassen- 
oder Schulforum (der Schulgemeinschaftsausschuss) in jedem Unterrichtsjahr aus Anlässen des schuli-
schen oder sonstigen öffentlichen Lebens zwei Tage, in besonderen Fällen weitere zwei Tage schulfrei 
erklären. Bei Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht ist hiebei das Einvernehmen mit dem Schulerhalter 
herzustellen.“ 

16. Dem § 57 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Die Änderungen des § 38 Abs. 4 und § 47 Abs. 3 in der Fassung der Novelle LGBl. Nr. 

xxxx/2008 treten mit 1. Juli 2008 in Kraft. Die Änderungen der Promulgationsklausel, des § 5 Abs. 8, des 
§ 11 Abs. 3 bis 5, der §§ 15 und 17 Abs. 1 und 2, des § 21  Abs.1, des § 23 Abs. 1 und 3, des § 48 Abs. 6 
sowie der Ziffer 6 des Anhangs C in der Fassung der Novelle LGBl. Nr. xxxx/2008 treten mit 1. Septem-
ber 2008 in Kraft.“ 

17. Anhang C Z 6 lautet: 
 „6. im politischen Bezirk Oberwart: 

Hauptschule Oberwart mit den Volksschulen Siget in der Wart, Spitzzicken und Unterwart, 
Hauptschule Rechnitz mit der Volksschule Dürnbach, 
Hauptschule Großpetersdorf mit der Volksschule Weiden bei Rechnitz.“ 



 

V o r b l a t t 
 
Problem: 
1. Notwendigkeit zur Erlassung von Ausführungsbestimmungen zu grundsatzgesetzlichen Regelungen, 

die in folgenden Bundesgesetzen enthalten sind: 
- Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz geändert wird, BGBl. I Nr. 26/2008,  
- Entwurf einer weiteren Novelle des Schulorganisationsgesetzes gemäß Regierungsvorlage 

548 der Beilage zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXIII. GP   
- Bundesgesetz, mit dem das Schulzeitgesetz 1985 geändert wird, BGBl. I. Nr. 29/2008 

2. Adaptierungsbedarf hinsichtlich sonstiger Bestimmungen des Burgenländischen Pflichtschulgeset-
zes 1995 

Lösung: 
Novellierung des Burgenländischen Pflichtschulgesetzes 1995  
Inhalt: 
Der vorliegende Gesetzesentwurf umfasst im Wesentlichen folgende Inhalte: 

- Ausnahme der Hauptschulen, an denen Modellversuche („Neue Mittelschule“) durchge-
führt werden, vom Erfordernis der Mindestschülerzahl 90 

- Einheitliche Bestimmung von zwei schulfreien Tagen durch den Landesschulrat anstelle 
von zwei schulautonomen Tagen 

- Möglichkeit der Einrichtung von Sprachförderkursen an Volksschulen, Hauptschulen und 
Polytechnischen Schulen in den Schuljahren 2008/09 und 2009/10 

- Möglichkeit der Einrichtung von Klassen der Volksschule, Hauptschule oder Polytechni-
schen Schule als angeschlossene Klassen oder Expositurklassen einer anderen Schule  

- Senkung der Klassenschülerhöchstzahlen an Sonderschulen und zweisprachigen Haupt-
schulen.   

 
Alternativen: 
Hinsichtlich der Umsetzung der grundsatzgesetzlichen Bestimmungen: keine 
EU-Konformität: 
Gemeinschaftsrechtliche Berührungspunkte liegen nicht vor. 
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens: 
Da dem Landesschulrat für Burgenland Vollziehungskompetenzen eingeräumt werden (vgl. Z 15. - § 48 
Abs. 6 erster Satz - des Entwurfs), ist insoweit gemäß Art 97 Abs. 2 B-VG die Zustimmung der Bundes-
regierung erforderlich. 



E r l ä u t e r n d e   B e m e r k u n g e n 

A. Allgemeiner Teil 
 
I. Ziel und Inhalt des vorliegenden Gesetzesentwurfs 
1. Umsetzung der Novelle des Schulorganisationsgesetzes BGBl. I Nr. 26/2008 
Am 9.1.2008 wurde mit BGBl. I Nr. 26 das Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz 
(SchOrgG) geändert wird, kundgemacht. Kernstück dieser Novelle ist der neu geschaffene § 7a, der die 
Einführung von „Modellversuchen zur Weiterentwicklung der Sekundarstufe I“ (sog. „Neue Mittelschu-
le“) beginnend ab dem Schuljahr 2008/2009 vorsieht. 
Nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage (RV 307 BlgStProtNR, XXIII. GP) liegen der Einführung 
dieser Modellversuche folgende Überlegungen zu Grunde: 
„Das Regierungsprogramm für die XXIII. Gesetzgebungsperiode sieht im Kapitel „Bildung“ unter Z 9 
(Schule der 10- bis 15-Jährigen im Bereich der Schulpflicht) die „weitere Verbesserung der Bildungs-
chancen von Schülern und Schülerinnen und differenziertes Eingehen auf die Fähigkeiten und Bedürfnis-
se des einzelnen Kindes“ vor. 
In Umsetzung dieses Zieles und - damit in untrennbarem Zusammenhang - anderer bildungspolitischer 
Zielsetzungen (zB weitestmögliche Vermeidung des Wiederholens von Schulstufen durch pädagogische 
und organisatorische Maßnahmen) soll durch vorliegenden Entwurf die Treffsicherheit in der Wahl der 
richtigen Schule (Bildungslaufbahnentscheidung) erhöht werden. Dies soll durch verschiedene Maßnah-
men bewirkt werden, allen voran die Verlegung der Entscheidung über die weitere Bildungslaufbahn von 
der 4. Klasse Volksschule an das Ende der Sekundarstufe. 
Es sollen daher an verschiedenen Schulstandorten (öffentliche Hauptschulen oder Allgemein bildende 
höhere Schulen) vierjährige Modellversuche eingerichtet werden. Der Schulbetrieb in den Modellversu-
chen soll dem Grundprinzip der Individualisierung folgen und durch zahlreiche Maßnahmen der inneren 
Differenzierung die Schüler und Schülerinnen bestmöglich auf die für sie richtige Bildungslaufbahn vor-
bereiten und somit auch die bekannten „Nahtstellensituationen“ entschärfen. 
Im Detail werden vor allem pädagogische und organisatorische Konzepte, sog. Modellpläne, zu erstellen 
sein. Diese Modellpläne, die detailliert auf die pädagogischen Vorstellungen und organisatorischen Be-
dürfnisse der Modellschulen einzugehen haben, werden auf Antrag des Landesschulrates von der Bun-
desministerin für Unterricht, Kunst und Kultur erlassen. 
Um den Erziehungsberechtigten weiterhin die Wahl des Schultyps für ihre Kinder nach Abschluss der 4. 
Klasse Volksschule zu belassen, wird gesetzlich sichergestellt, dass Allgemein bildende höhere Schulen  
oder zumindest Klassen derselben - sofern sie in einem politischen Bezirk zum Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens dieser Bestimmung existieren - weiterhin zu bestehen haben. Beteiligte Schulen können solche in 
der Trägerschaft des Bundes, des Landes oder der Gemeinde sein. Die Regelung des vorliegenden Ent-
wurfes erfasst nur öffentliche Schulen, die Teilnahme allenfalls bestehender Privatschulen ist nach Maß-
gabe der Bestimmungen des Privatschulgesetzes möglich und wird angestrebt. 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Modellversuche werden Änderungen der Schulorganisation im Bereich der Pflichtschulen und der 
Bundesschulen mit sich bringen. Wesentlich ist dabei, dass der Ressourcenverbrauch einer Klasse unab-
hängig vom angewendeten Lehrplan zusätzlich Maßnahmen zur individuellen Förderung der Schülerin-
nen und Schüler beinhalten wird. Insbesondere können sich finanzielle Auswirkungen von dienst- und 
besoldungsrechtlichen Regelungen im Hinblick auf den beabsichtigten verschränkten Einsatz von Haupt-
schul- und AHS-Lehrer und -Lehrerinnen ableiten lassen. Die diesbezüglich geplanten Novellen werden 
auch eine umfassende Darstellung zu den Folgen auf den Bundeshaushalt enthalten. Die Anzahl der 
Standorte und das Ausmaß des verschränkten Lehrer- und Lehrerinneneinsatzes wird sich jedenfalls aus 
den zur Verfügung stehenden Mitteln ableiten und ist durch die zuständige Bundesministerin in den Mo-
dellplänen festzulegen.“ 
Infolge der Grundsatzbestimmung des § 7a Abs. 7 SchOrgG haben die Ausführungsgesetze der Länder 
jene - schulorganisatorischen - Regelungen vorzusehen, die zur Durchführung von Schulmodellen im 
Sinne dieser Bestimmung erforderlich sind; die Ausführungsgesetze sind binnen einem Jahr ab Ablauf 
des Tages der Kundmachung der gegenständlichen SchOrgG-Novelle im Bundesgesetzblatt zu erlassen. 



Im Burgenland ergibt sich aus der Einführung der Modellversuche insofern Anpassungsbedarf im Pflicht-
schulorganisationsrecht, als nach der Bestimmung des § 47 Abs. 3 Bgld. Pflichtschulgesetz 1995, 
LGBl. Nr. 36, zuletzt geändert durch Gesetz LGBl. Nr. 56/2007 (PflSchG) Hauptschulen jedenfalls auf-
zulassen sind, wenn die Zahl der Schülerinnen oder Schüler am 1. Oktober des jeweiligen Unterrichtsjah-
res die Zahl 90 unterschreitet; nach dieser Regelung wären demnach auch Hauptschulen, an denen ein 
Modellversuch nach § 7a SchOrgG durchgeführt wird, bei Nichterreichen der relevanten Schülerzahl 
aufzulassen. Damit ergibt sich jedoch ein Spannungsverhältnis zur Bestimmung des § 7a Abs. 2 
SchOrgG, wonach sich jeder Modellversuch auf einen klar definierten Schulstandort zu beziehen und sich 
auf einen Zeitraum von vier Jahren zu erstrecken hat. Um zu gewährleisten, dass die im SchOrgG vorge-
sehene vierjährige Durchführung der Modellversuche an den festgelegten Standorten nicht durch zwin-
gend vorgesehene schulorganisatorische Maßnahmen unterlaufen wird, werden durch den vorliegenden 
Entwurf jene Hauptschulen von der Auflassungsbestimmung des § 47 Abs. 3 PflSchG ausgenommen, an 
denen Modellversuche durchgeführt werden. 
 
2. Regierungsvorlage 548 BlgStProtNR, XXIII. GP, betreffend Änderung des Schulorganisations-
gesetzes 
Die Beschlussfassung einer weiteren Novelle des SchOrgG im Nationalrat steht unmittelbar bevor. Nach 
der zugrunde liegenden Regierungsvorlage wird diese Novelle nachstehende grundsatzgesetzliche Rege-
lungen enthalten, die durch die Landesgesetzgebung auszuführen sind: 

• Einrichtung von Sprachförderkursen in den Schuljahren 2008/2009 und 2009/2010 an öffentli-
chen Volksschulen, Hauptschulen und Polytechnischen Schulen ab einer Zahl von acht Schüle-
rinnen oder Schülern (§ 8e Abs. 3) 

• Möglichkeit der Einrichtung von Klassen der Volksschule, Hauptschule oder Polytechnischen 
Schule als einer anderen Schule angeschlossenen Klassen oder als Expositurklassen (§§ 12 
Abs. 2a, 18a und 31) 

• Senkung der Höchstzahl der Schülerinnen oder Schüler in einer Klasse der allgemeinen Sonder-
schule auf 13 (§ 27 Abs. 1) 

• Ebenso wird durch diese Novelle die bereits im Schuljahr 2007/2008 begonnene Senkung der 
Höchstzahl der Schülerinnen oder Schüler einer Klasse der Volksschule, Hauptschule oder Poly-
technischen Schule auf den Richtwert 25 nunmehr im SchOrgG verankert (§§ 14 Abs. 1, 21, 33). 
Hiezu ist zu bemerken, dass diese Maßnahme im PflSchG bereits mit Gesetz LGBl. Nr. 56/2007 
umgesetzt wurde. Die diesbezüglichen Bestimmungen des PflSchG entsprechen den Vorgaben 
der nunmehr festgelegten grundsatzgesetzlichen Regelungen des SchOrgG; eine Änderung bzw. 
gesonderte Ausführungsgesetzgebung zu diesem Punkt ist im Burgenland daher nicht erforder-
lich!      

Nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage (RV 548 BlgStProtNR XXIII. GP) liegen dieser Novelle 
des SchOrgG folgende Überlegungen zu Grunde: 
 
„Sprachförderkurse wurden durch das 2. Schulrechtspaket 2005 als eine erste 
(bundesgesetzliche)Maßnahme zur nachhaltigen Sicherung der Unterrichtsqualität gesetzt. Neben 
bestehenden Maßnahmen(zB dem „besonderen Förderunterricht in Deutsch“ an allgemein bildenden 
Pflichtschulen) und neuen Maßnahmen außerhalb des Schulrechts (Stichwort: Sprachticket) wurden 
Sprachförderkurse im Bereich der Volksschule als schulische Integrationsmaßnahme für Kinder mit 
nichtdeutscher Muttersprache auf zwei Jahre probeweise vorgesehen. Kinder, die wegen nicht 
ausreichender Beherrschung der Unterrichtssprache als außerordentliche Schüler (gemäß § 4 Abs. 2 lit. 
a des Schulunterrichtsgesetzes)aufgenommen werden, sollen so möglichst rasch (11 Wochenstunden, 
Maximaldauer des Kurses: ein Unterrichtsjahr) auf ein Sprachniveau hingeführt werden, das es ihnen 
ermöglicht, dem Unterricht der jeweiligen Schulstufe folgen zu können. … 
Bereits zum Zeitpunkt der Einführung der Sprachförderkurse bestanden Hinweise auf ebensolche 
Bedürfnisse auch an Hauptschulen und an Polytechnischen Schulen. Dennoch beschränkte sich die 
gesetzliche Verankerung auf die Volksschulen, um im Probebetrieb über zwei Schuljahre hinweg 
Erfahrung zu sammeln. Wenngleich konkrete Auswirkungen auf die Zahl der außerordentlichen 
Schülerinnen und Schüler sowie auf deren weiteren Bildungsweg nach nur zwei Jahren des Anbots von 
Sprachförderkursen derzeit noch nicht evaluiert worden sind, kann auf Grund punktueller 
Rückmeldungen seitens der Schulbehörden des Bundes in den Ländern festgestellt werden, dass 
untergleichzeitiger Flexibilisierung (diese Kurse können sowohl parallel als auch integrativ geführt 



werden) eine Ausdehnung auf die Hauptschulen und die Polytechnischen Schulen sowie eine 
Verlängerung der zeitlichen Befristung erfolgen sollte.“… 
 
 „Die allgemein zurückgehende Schülerzahl führt vielerorts zur unbefriedigenden Situation, dass 
entweder unwirtschaftlich kleine Schulen erhalten werden müssen, oder Schulen geschlossen werden 
müssen. Dem versuchen die im Entwurf vorliegenden Bestimmungen in zweierlei Hinsicht zu begegnen: 
- Zum einen soll es künftig möglich sein, Klassen von Volksschulen, Hauptschulen und Polytechnischen 
Schulen als anderen Pflichtschulen „angeschlossene Klassen“ zu führen, 
- zum anderen sollen in diesen Schularten künftig „Expositurklassen“ möglich sein. 
Das Modell der Führung einer Schule nicht als selbständige Schule, sondern in Form einer Klasse, die 
einer anderen allgemein bildenden Pflichtschule angeschlossen ist, ist in den Bereichen der Sonderschule 
und der Polytechnischen Schule bereits derzeit geltendes Recht (vgl. die §§ 25 Abs. 1 lit. b und 31 Abs. 2 
des Schulorganisationsgesetzes). Eine Ausweitung auch auf Volks- und Hauptschulen erscheint 
zweckmäßig. 
Der derzeitigen Bundesrechtslage unbekannt ist allerdings die Möglichkeit, von einer Schule (auch 
anderer Art) losgelöste „Expositurklassen“ zu führen. Solche Klassen werden primär dort eingerichtet 
werden können, wo eine Schule geschlossen werden muss und keine andere Schule im Ort existiert, der 
die Klasse/n angeschlossen werden kann/können. In diesem Fall soll die Expositurklasse einer 
selbständigen Schule zugeordnet sein, welche die erforderliche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen hat 
und von wo aus ein – den Umständen entsprechend – ordnungsgemäßer „Schul“-Betrieb sicher zu stellen 
ist. Tatsächlich sehen verschiedene Landesausführungsgesetze bereits derzeit Expositurklassen vor. In 
diesen Fällen sind die jeweiligen Sprengelregelungen anzupassen.“… 
 
„Der moderne, qualitätsorientierte Unterricht ist durch starke Elemente der Individualisierung geprägt. 
Große Klassen und deren zunehmend (auch sprachlich) heterogene Zusammensetzung stehen somit einer 
individualisierenden Unterrichtsarbeit entgegen. Um das Ausbildungsniveau weiter anheben zu können 
und die Qualität der Bildung in Österreich weiter steigern und nachhaltig sichern zu können, erscheint es 
dringend geboten, die Schülerzahlen pro Klasse zu senken. Gleichzeitig gilt es, Bedürfnissen und 
Anforderungen am Standort gerecht zu werden, denen eine verbindliche Anordnung einer festen 
Klassenschülerhöchstzahl entgegensteht. Die Senkung des Durchschnittswertes (unter Einräumung von 
Unter- und Überschreitungen eines Richtwertes) soll eine regional sinnvolle und chancengerechte 
Ressourcenverteilung sichern. Unterschiedliche kompetenzrechtliche Grundlagen im Bereich der 
öffentlichen Pflichtschulen einerseits (Grundsatzgesetzgebung Bund, Ausführungsgesetzgebung und 
Vollziehung Land) sowie im Bereich der allgemein bildenden höheren Schulen andererseits 
(Gesetzgebung und Vollziehung Bund) bedingen unterschiedliche Regelungstypen. So soll es im Bereich 
der Pflichtschulen den Ländern obliegen, unter Beachtung des „Richtwertes 25“ regional sinnvoll 
Klassenschülerzahlen (als Rahmen) festzulegen bzw. Unter- oder Überschreitungen bestimmter 
Klassenschülerzahlen zu ermöglichen. So erscheint es etwa nicht sinnvoll, bei 26 Schülerinnen und 
Schülern unbedingt zwei Klassen zu je 13 Schülerinnen und Schüler bilden zu müssen. Die 
Personalressourcen für die entsprechenden Fördermaßnahmen werden trotzdem zur Verfügung gestellt 
… 
Entsprechend der Vereinbarung gemäß dem Regierungsprogramm für die XXIII. GP soll (im Bereich der 
Grundsatzgesetzgebung) nicht wie bisher eine Klassenschülerhöchstzahl, die nicht überschritten werden 
darf, sondern ein Richtwert für die (durchschnittliche) Klassenschülerzahl festgelegt werden. Dieser 
Richtwert soll der Landesausführungsgesetzgebung als Orientierung für konkrete landesgesetzliche 
Regelungen dienen. In diesen Landesgesetzen kann von diesem Richtwert „25“ – wie bisher – 
abgewichen werden, wobei jedes Abweichen (durch den Landesausführungsgesetzgeber sowie im 
Rahmen der Vollziehung) unter Abwägung des Erfordernisses von harmonisierten Klassengrößen 
einerseits und pädagogisch sowie regional bedingten Bedürfnissen andererseits nach Möglichkeit 
vergleichbare und gerechte Unterrichtsbedingungen sicherzustellen hat. Anders als für die Volksschule, 
die Hauptschule und die Polytechnische Schule, wo Richtwerte festgelegt werden, soll im Bereich der 
(sonstigen) Sonderschulen die Klassenschülerhöchstzahl von 15 auf 13 (verbindlich, kein Richtwert) 
herabgesetzt werden. Die Untergrenzen der Klassenschülerzahlen bleiben unverändert (zehn 
Schülerinnen und Schülern in Volksschulklassen und 20 (als „Sollwert“) in Klassen an Hauptschulen und 
Polytechnischen Schulen.  
Unberührt bleibt die Bindung an den vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen genehmigten Stellenplan 
(„Dienstpostenplan“).“ 



 
3. Umsetzung der Novelle des Schulzeitgesetzes 
Ebenfalls am 9.1.2008 wurde mit BGBl. I Nr. 29/2008 das Bundesgesetz, mit dem das Schulzeitge-
setz 1985 (SchZG) geändert wird, kundgemacht. Kernstück dieser Novelle ist der geänderte § 2 Abs. 5, 
wonach im Bundesschulbereich hinkünftig die Schulbehörde erster Instanz (= Landesschulrat) für öffent-
liche Praxisschulen sowie für die mit Unter- und Oberstufe geführten allgemein bildenden höheren Schu-
len zwei zwischen unterrichtsfreie Tage fallende Schultage in jedem Unterrichtsjahr schulfrei zu erklären 
hat; diese beiden einheitlich festgelegten schulfrei erklärten Tage vermindern die Anzahl der schulauto-
nom schulfrei erklärten Tage. 
Nach den Erläuterungen zur Regierungsvorlage (RV 282 BlgStProtNR, XXIII. GP) liegen dieser Novelle 
folgende Überlegungen zu Grunde: 
„Seit Einführung der schulautonomen Tage bestehen immer wieder Unzufriedenheiten darüber, dass 
unterschiedliche schulfreie Tage an den Schulen die familiäre Situation belasten. Dies einerseits dadurch, 
dass an diesen Tagen für eine Beaufsichtigung der Kinder zu sorgen sei, was sich bei mehreren Kindern 
in unterschiedlichen Schulen mit unterschiedlichen autonomen Festlegungen noch schwieriger gestalte. 
Andererseits werden familiäre Gemeinsamkeiten, wie zB Ausflüge, bei mehreren Kindern eben dadurch, 
dass unterschiedliche Tage schulfrei sind, vereitelt. 
Die Schulpartner haben daher einen Vorschlag unterbreitet, wie aus ihrer Sicht trotz der unterschiedli-
chen Interessenslagen ein sinnvoller Kompromiss zur Zufriedenheit aller Schulpartner erfolgen könnte. 
Zudem wurde im Rahmen der Begutachtung des Entwurfes von Länderseite dargelegt, dass regionalen 
Gegebenheiten und Bedürfnissen, wie zB Landesfeiertagen entsprochen werden müsse. Dem trägt der 
vorliegende Entwurf Rechung. 
Konkret soll nun die familiäre Situation von berufstätigen Erziehungsberechtigten und von Familien mit 
mehreren Kindern (in unterschiedlichen Schulen) dadurch verbessert werden, dass zwei Tage aus dem 
Kontingent der fünf schulautonomen Tage herausgenommen werden und die Schulbehörde erster Instanz 
angewiesen wird, zwei zwischen schulfreie Tage fallende Tage landesweit schulfrei zu erklären.“ 
Infolge der Grundsatzbestimmung des § 8 Abs. 7 Z. 1 SchZG haben die Ausführungsgesetze der Länder 
für den Bereich der Volks-, Haupt-, Sonderschulen und Polytechnischen Schulen die Übereinstimmung 
mit diesen Schulfreierklärungen anzustreben, soweit zwingende örtliche Notwendigkeiten nicht entgegen-
stehen; die Ausführungsgesetze sind binnen einem Jahr ab Ablauf des Tages der Kundmachung der ge-
genständlichen SchZG-Novelle im Bundesgesetzblatt zu erlassen. 
Durch den vorliegenden Entwurf wird daher die Bestimmung des § 48 Abs. 6 PflSchG dahin gehend 
abgeändert, dass von den bisher vier schulautonom festzulegenden schulfreien Tage hinkünftig nur mehr 
zwei Tage durch das jeweilige Schulforum, zwei Tage hingegen einheitlich für alle allgemein bildenden 
Pflichtschulen durch den Landesschulrat bestimmt werden; der Landesschulrat hat dabei - soweit zwin-
gende örtliche Interessen nicht entgegenstehen - jene beiden „Zwickeltage“ bestimmen, die auch für die 
genannten Bundesschulen schulfrei erklärt wurden. Die bisherige Möglichkeit, in besonderen Fällen zwei 
weitere Tage schulautonom schulfrei zu erklären, bleibt weiter bestehen. 
 
4. Sonstige Regelungen 
Durch die Neufassung des § 17 Abs. 1 erster Halbsatz und Abs. 2 zweiter Satz wird die Höchst- bzw. 
Mindestzahl der Schülerinnen und Schüler an einer zweisprachigen Hauptschulklasse an die für zwei-
sprachige Volksschulklassen geltende Regelung des § 13 angeglichen und die Höchstzahl mit 18 (statt 
bisher 25) sowie die Mindestzahl mit 9 (statt bisher 20) Schülerinnen oder Schüler festgesetzt. 
Durch die Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 11. April 2007 über die Festsetzung 
der Pflichtsprengel für öffentliche Hauptschulen, LGBl. Nr. 26/2007, wurde die Gemeinde Weiden bei 
Rechnitz dem Pflichtsprengel der Hauptschule Großpetersdorf zugeordnet. Im Anhang C des PflSchG ist 
die Volksschule Weiden bei Rechnitz als zweisprachige Volksschule dem Einzugsbereich der Hauptschu-
le Rechnitz im Sinne des § 33 Abs. 3 PflSchG zugeordnet. Um eine Übereinstimmung des Anhanges C 
des PflSchG mit den Bestimmungen der Hauptschulsprengelverordnung herzustellen, soll nunmehr die 
Hauptschule Großpetersdorf in die Bestimmung des Anhanges C aufgenommen und die Volksschule 
Weiden bei Rechnitz dem Einzugsgebiet dieser Hauptschule zugeordnet werden. 



 
II. Kompetenzgrundlagen 
Gemäß Art 14 Abs. 3 lit b B-VG kommt in Angelegenheiten der „äußeren Organisation (Aufbau, Organi-
sationsformen, Errichtung, Erhaltung, Auflassung, Sprengel, Klassenschülerzahlen und Unterrichtszeit) 
der öffentlichen Pflichtschulen“ dem Bund die Kompetenz zur Erlassung von Grundsatzgesetzen, den 
Ländern die Kompetenz zur Erlassung von Ausführungsgesetzen sowie zu deren Vollzug zu. Insoweit der 
Bundesgesetzgeber von seiner Kompetenz zur Erlassung von Grundsatzgesetzen nicht Gebrauch gemacht 
hat, kann die Landesgesetzgebung die betreffenden Angelegenheiten frei regeln (Art. 15 Abs. 6 vorletzter 
Satz B-VG). 
 
III. Finanzielle Auswirkungen 
Die Einrichtung von Sprachförderkursen ist im Burgenland in lediglich geringem Ausmaß zu erwarten.  
Die Kosten des daraus resultierenden Einsatzes von zusätzlichen Lehrerinnen und Lehrern werden dem 
Land im Rahmen der Stellenplanrichtlinien seitens des Bundes ersetzt. 
Die Herabsetzung der Klassenschülerzahlen für zweisprachige Hauptschulklassen kann in Hinkunft allen-
falls eine höhere Klassenzahl - und damit einen zusätzlichen Personalbedarf - an den betroffenen Schulen 
bewirken. Das Erfordernis der Bereitstellung von zusätzlichen Klassenräumen ist infolge des seit Jahren 
feststellbaren Rückganges der Schülerzahlen und der dadurch bedingten freien Raumkapazitäten an den 
burgenländischen Pflichtschulen nicht zu erwarten. Finanzielle Belastungen für die betroffenen Gemein-
den als gesetzliche Schulerhalter können daher weitgehend ausgeschlossen werden.  
Im Übrigen haben die beabsichtigten Änderungen keine direkten finanziellen Auswirkungen.  



B. Besonderer Teil 
 
Zu Z 1 (Promulgationsklausel): 
In die Promulgationsklausel wird die aktuelle Fassung der darin angeführten Grundsatzgesetze aufge-
nommen.  
Zu Z 2 (§ 5 Abs. 8) 
Durch diese Bestimmung wird die derzeit geltende Regelung – Sprachförderkurse für die Schuljahre 
2006/07 und 2007/08 für außerordentliche Schülerinnen und Schüler in der Vorschulstufe und der Volks-
schule – nach Maßgabe der dargestellten grundsatzgesetzlichen Vorgaben (vgl. § 8e Abs. 3 sowie die 
Aufhebung der derzeitigen grundsatzgesetzlichen Regelung des § 14a SchOrgG gemäß dem Entwurf der 
SchOrgG-Novelle, RV 548) ersetzt. Nach der Neuregelung wird die Möglichkeit der Einrichtung von 
Sprachförderkursen nunmehr einerseits zeitlich - um weitere zwei Schuljahre – als auch hinsichtlich der 
Schultypen – zusätzlich auch Hauptschulen und Polytechnische Schulen  - ausgedehnt. Weiters soll neben 
der schulstufen- und der schulübergreifenden Führung auch eine schulartübergreifende Gruppenbildung 
zulässig sein. Dadurch können auch an kleineren Standorten durchaus sinnvolle Gruppenbildungen 
vorgenommen werden. Das Abstellen auf eine Dauer von „höchstens“ einem Jahr bringt zum Ausdruck, 
dass einzelne Kinder den (grundsätzlich einjährig organisierten) Sprachförderkurs auch früher verlassen 
können, wenn das Ziel, nämlich die Erlangung der für die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht 
erforderlichen Sprachkompetenz, vor Ablauf des Unterrichtsjahres erreicht wurde. Die inhaltlichen 
Rahmenbedingungen für die Abhaltung der Sprachförderkurse ergeben sich aus den  bundesgesetzlichen 
Regelungen des § 8e SchOrgG in der Fassung des Entwurfes der RV 548). 
Zu Z 3 bis 8 sowie Z 12 und Z 13 (§ 11 Abs. 3 bis 5, § 15 und § 23 Abs. 1 und 3):  
Durch diese Bestimmungen erfolgt die Verankerung der neuen Organisationsformen von Klassen der 
Volksschule, Hauptschule und Polytechnischen Schule als angeschlossene Klassen oder Expositurklassen 
nach Maßgabe der dargestellten grundsatzgesetzlichen Vorgaben (vgl. §§ 12 Abs. 2a, 18a und 31 des 
Entwurfes einer SchOrgG-Novelle, RV 548). Dabei wird die Einrichtung von Volksschulen, 
Hauptschulen und Polytechnischen Schulen als selbständige Schulen als gesetzlicher Regelfall festgelegt; 
eine – mit erheblichem Verwaltungsaufwand verbundene – Festlegung dieser Organisationsform im 
Einzelfall durch die Landesregierung ist nicht erforderlich. Gleichzeitig wird dadurch zum Ausdruck 
gebracht, dass der Gesetzgeber die Organisationsform der selbständigen Volksschule, Hauptschule oder 
Polytechnischen Schule jedenfalls präferiert. Lediglich in Ausnahmefällen sollen die neuen 
Organisationsformen, wonach einzelne Klassen einer Schule eines anderen Schultyps oder als 
Expositurklassen einer bestehenden selbständigen Schule des jeweils selben Schultyps angeschlossen 
werden können, eingerichtet werden; hiefür ist im Einzelfall eine bescheidmäßig zu treffende Verfügung 
der Landesregierung nach Anhörung des Schulerhalters, des Schulforums sowie des Kollegiums des 
Bezirksschulrates erforderlich.    
Zu Z 9 und Z 10 (§ 17 Abs. 1 erster Halbsatz und Abs. 2 zweiter Satz): 
Im Zuge der PflSchG-Novelle LGBl. Nr. 56/2007 wurden die Klassenschülerhöchstzahlen an (deutsch-
sprachigen) Volks-, Haupt- und Polytechnischen Schulen grundsätzlich auf 25 gesenkt. Für zweisprachige 
Volksschulklassen wurde davon abweichend die Klassenschülerhöchstzahl mit 18, die Mindestschüler-
zahl mit 9 festgelegt. Diese Sonderregelung soll nunmehr auch für zweisprachige Klassen an den Haupt-
schulen im Sinne des § 15 Abs. 2 (neu: Abs. 3) Z 2, 3 und 4 (zweisprachiger Abteilungsunterricht, zwei-
sprachige Hauptschule Großwarasdorf und zweisprachige Klassen an der Hauptschule St. Michael in 
Burgenland) gelten. 
Zu Z11 (§ 21 Abs. 1): 
Im Zuge der PflSchG-Novelle LGBl. Nr. 56/2007 wurde die Klassenschülerhöchstzahl an sonstigen Son-
derschulen von 15 auf 14 gesenkt. Durch die dargestellte grundsatzgesetzliche Bestimmung (§ 27 Abs. 1 
des Entwurfes einer SchOrgG-Novelle, RV 548) wird diese Zahl auf 13 gesenkt; demgemäß erfolgt eine 
entsprechende Anpassung im PflSchG.    
Zu Z13a (§ 38 Abs. 4): 
Gemäß § 38 Abs. 2 kann der Schulsprengel für Haupt- und Sonderschulen in einen Pflichtsprengel und 
einen Berechtigungssprengel geteilt werden.  
Für den Fall, dass für Hauptschulen Berechtigungssprengel eingerichtet werden, sieht § 38 Abs. 3  – in 
Ausführung des § 13 Abs. 3 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes – vor, dass diese „lückenlos 



aneinanderzugrenzen“ haben. Nach der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes ist aus dieser 
Formulierung abzuleiten, dass sich derartige Sprengel nicht überschneiden dürfen und es daher 
ausgeschlossen ist, dass ein bestimmtes Gebiet zu mehreren Schulsprengeln gehört (vgl. VfSlg 7176). 
Diese Regelung schließt daher auch aus, dass zB. für mehrere Hauptschulen jeweils das gesamte 
Landesgebiet als Berechtigungssprengel festgelegt wird.  
Gemäß § 7a SchOrgG  können – wie erwähnt - beginnend ab dem Schuljahr 2008/2009 an Hauptschulen 
„Modellversuche zur Weiterentwicklung der Sekundarstufe I“ durchgeführt werden. Im Burgenland 
werden diese Modellversuche zunächst an neun Hauptschulen eingeführt.  
Für diese Hauptschulen sollen durch Verordnung Berechtigungssprengel in der Form festgelegt werden, 
dass der Berechtigungssprengel jeweils das gesamte Landesgebiet umfasst; damit soll allen in Frage 
kommenden burgenländischen Schülerinnen und Schülern in diesem Bereich die Möglichkeit der freien 
Schulwahl eröffnet werden.  
Durch die Neufassung des § 38 Abs. 4 wird nunmehr angeordnet, dass das System der lückenlos 
aneinandergrenzenden Berechtigungssprengel für die Hauptschulen, an denen Modellversuche 
durchgeführt werden, nicht gilt. Damit wird – wie dies bereits bisher für die Sonderformen der Sport- und 
Musikhauptschulen der Fall ist  - die Einrichtung sich überschneidender bzw. auch landesweiter 
Berechtigungssprengel ermöglicht und somit die erforderliche gesetzliche Grundlage für diese 
Verordnung geschaffen.  
Die grundsatzgesetzliche Ermächtigung für die Änderung des § 38 Abs. 4 enthält § 7a Abs. 7 SchOrgG, 
wonach die Länder jene Regelungen vorzusehen haben, die zur Durchführung von Schulmodellen im 
Sinne dieser Bestimmung erforderlich sind (zum Inkrafttreten vgl. die Erläuterungen zu Z 16).“   
Zu Z 14 (§ 47 Abs. 3): 
Nach der Bestimmung des § 47 Abs. 3 in der derzeit geltenden Fassung sind Hauptschulen durch Be-
scheid der Landesregierung jedenfalls aufzulassen, wenn die Zahl der Schülerinnen oder Schüler am 
1. Oktober des jeweiligen Unterrichtsjahres die Zahl 90 unterschreitet; nach dieser Regelung wären dem-
nach auch Hauptschulen, an denen ein Modellversuch nach § 7a SchOrgG durchgeführt wird, bei Nichter-
reichen der relevanten Schülerzahl aufzulassen. Damit ergibt sich jedoch ein Spannungsverhältnis zur 
Bestimmung des § 7a Abs. 2 SchOrgG, wonach sich jeder Modellversuch auf einen klar definierten 
Schulstandort zu beziehen und sich auf einen Zeitraum von vier Jahren zu erstrecken hat; die Einrichtung 
Einrichtung derartiger Modellversuche ist bis einschließlich des Schuljahres 2011/12 möglich. Um zu 
gewährleisten, dass die im SchOrgG vorgesehene Durchführung der Modellversuche an den festgelegten 
Standorten nicht durch zwingend vorgesehene schulorganisatorische Maßnahmen unterlaufen wird, wer-
den jene Hauptschulen von der Auflassungsbestimmung ausgenommen, an denen Modellversuche durch-
geführt werden. 
Zu Z 15 (§ 48 Abs. 6): 
Die derzeitige Regelung der schulautonomen Tage für Volks-, Haupt-, Sonderschulen und Polytechnische 
Schulen sieht vor, dass das Klassen- oder Schulforum (Schulgemeinschaftsausschuss) aus Anlässen des 
schulischen oder sonstigen öffentlichen Lebens in jedem Unterrichtsjahr bis zu vier Tage und in besonde-
ren Fällen bis zu zwei weitere Tage schulfrei erklären kann. 
Infolge der Grundsatzbestimmung des § 8 Abs. 7 Z 1 SchZG hat die Landesgesetzgebung die Über-
einstimmung mit den Schulfreierklärungen für Bundesschulen gemäß § 2 Abs. 5 dritter Satz SchZG anzu-
streben, soweit zwingende örtliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. 
Durch den vorliegenden Entwurf wird daher die Bestimmung des § 48 Abs. 6 PflSchG dahin gehend 
abgeändert, dass von den bisher vier schulautonom festzulegenden schulfreien Tage hinkünftig nur mehr 
zwei Tage durch das jeweilige Klassen- bzw. Schulforum (Schulgemeinschaftsausschuss), zwei Tage 
hingegen einheitlich für alle allgemein bildenden Pflichtschulen durch den Landesschulrat (konkret: 
durch den Amtsführenden Präsidenten) bestimmt werden; der Landesschulrat hat dabei - soweit zwingen-
de örtliche Interessen nicht entgegenstehen - jene beiden „Zwickeltage“ zu bestimmen, die auch für die 
genannten Bundesschulen schulfrei erklärt wurden. Als „zwingende örtliche Interessen“, die eine von den 
Bundesschulen abweichende Festlegung von schulfreien Tagen durch den Landesschulrat ermöglichen, 
kommen etwa Erfordernisse der Schulfreierklärung von einem oder zwei Zwickeltage rund um den Lan-
desfeiertag (11.11.) in Betracht. 
Die bisherige Möglichkeit, in besonderen Fällen zwei weitere Tage schulautonom schulfrei zu erklären, 
bleibt weiter bestehen. 



Zu Z 16 (§ 57 Abs. 4): 
Die landesgesetzlichen Ausführungsbestimmungen zu § 7a SchOrgG sind gemäß Z 4 (§ 131 Abs. 20) 
SchOrgG-Novelle BGBl. I Nr. 26/2008 mit 1. Juli 2008 in Kraft zu setzen. Die übrigen Regelungen wer-
den mit Beginn des Schuljahres 2008/2009 (1. September 2008) in Kraft gesetzt. 
Zu Z 17 (Z 6 des Anhangs C): 
In Anhang C des PflSchG sind jene Hauptschulen aufgezählt, die im Einzugsbereich zweisprachiger 
Volksschulen im Sinne des § 32 Abs. 3 liegen; an diesen Hauptschulen sind gemäß § 33 Abs. 3 Abteilun-
gen für den Unterricht in kroatischer oder ungarischer Sprache einzurichten. Gemäß Ziffer 6 des Anhan-
ges C ist die zweisprachige Volksschule Weiden bei Rechnitz der Hauptschule Rechnitz zugeordnet. 
Durch die Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 11. April 2007 über die Festsetzung 
der Pflichtsprengel für öffentliche Hauptschulen, LGBl. Nr. 26/2007, wurde - infolge der Auflassung der 
Hauptschule Stadtschlaining - die Gemeinde Weiden bei Rechnitz jedoch ab dem Schuljahr 2007/2008 
dem Pflichtsprengel der Hauptschule Großpetersdorf zugeordnet (vgl. nunmehr auch § 7 Z 2 der ab dem 
Schuljahr 2008/2009 geltenden Verordnung der Burgenländischen vom 26. März 2008, LGBl. 
Nr. 31/2008, über die Festsetzung der Pflichtsprengel für öffentliche Hauptschulen). 
Um eine Übereinstimmung des Anhanges C des PflSchG mit den Bestimmungen der Hauptschulspren-
gelverordnung herzustellen, soll nunmehr die Hauptschule Großpetersdorf in die Bestimmung des An-
hangs C aufgenommen und die Volksschule Weiden bei Rechnitz dem Einzugsgebiet dieser Hauptschule 
zugeordnet werden. 


	Vorblatt
	Erläuterungen

